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RS OGH 1988/6/16 8Ob611/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1988

Norm

ABGB §1348

Rechtssatz

Vor Inanspruchnahme des Ausfallsbürgen hat die klagende Bank unter Zugrundelegung der im Bankverkehr üblichen

allgemeinen, für die Beurteilung der Unsicherheit von Schuldnern bedeutsamen Maßstäbe, eine

Wahrscheinlichkeitsprognose über die Einbringungsmöglichkeit anzustellen.
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